
 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 
 

(&) 
 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Spangenberg 
Tel. 05 61/7 87-12 25 
Fax 05 61/7 87-21 82 
E-Mail: Elisabeth.Spangenberg@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 29. November 2011 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 7. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr lade ich 
ein für 
 

Mittwoch, 7. Dezember 2011, 17:00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/ 57 „Heiligenröder Straße“ 

(Behandlung der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung und Beschluss über 
die Aufhebung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.256 -  

 
2. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel 

Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“ 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.257 -  

 
3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 

21-23“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.258 -  
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4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/17 „Kasselfeld“ 

(Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.259 -  

 
5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/12 C „Sondergebiet-

Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße“ 
(Änderung des Geltungsbereiches, Behandlung der bisherigen Anregungen und 
Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.260 -  

 
6. Entwicklung Grundstück Stadtbad Mitte 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.244 -  

 
7. Sachstand Umbauplanungen Altmarktkreuzung 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.245 -  

 
8. Verkehrsentwicklungsplan 

Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Gernot Rönz 
- 101.17.273 -  

 
9. Perspektivplan Wohnen 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Joachim Schleißing 
- 101.17.277 -  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dominique Kalb 
Vorsitzender 



 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

(&) 
 
Kassel, 8. Dezember 2011 

 
 

Niederschrift 
 

über die 7. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

am Mittwoch, 7. Dezember 2011, 17:00 Uhr, 
im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 
 
Anwesende:  Siehe Anwesenheitsliste 
 (Bestandteil der Niederschrift) 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
 

1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/ 57 „Heiligenröder Straße“ 
(Behandlung der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung und 
Beschluss über die Aufhebung) 

101.17.256 

 

 

2. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“ 

101.17.257 

 

 

3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 
„Ahrensbergstraße 21-23“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

101.17.258 

 
 

4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/17 
„Kasselfeld“ 
(Aufstellungsbeschluss) 

101.17.259 

 

 

5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/12 C 
„Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße“ 
(Änderung des Geltungsbereiches, Behandlung der bisherigen 
Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 

101.17.260 

 
 

6. Entwicklung Grundstück Stadtbad Mitte 101.17.244 
 

 

7. Sachstand Umbauplanungen Altmarktkreuzung 101.17.245 
 
 

8. Verkehrsentwicklungsplan 101.17.273 
 

 

9. Perspektivplan Wohnen 101.17.277 
 

 
 
Vorsitzender Kalb eröffnet die mit der Einladung vom 29. November 2011 ordnungsgemäß 
einberufene 7. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, 
begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Zur Tagesordnung 
 
Es werden keine Änderungswünsche zur Tagesordnung vorgetragen, so dass Vorsitzender Kalb 
diese in der vorliegenden Form feststellt. 
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1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/ 57 „Heiligenröder Straße“ 
(Behandlung der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung und Beschluss über 
die Aufhebung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.256 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Aufhebung des Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/ 57 „Heiligenröder Straße“ wird 
zugestimmt. 
 
Der Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 bis 12 der Anlage 2 und der Behandlung 
der Anregungen zu den Ziffern 1 bis 8 der Anlage 3 wird zugestimmt. 
 
Die Aufhebung des  Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/ 57 „Heiligenröder Straße“ wird 
nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 01.02.2007 als Satzung beschlossen“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/ 57 
„Heiligenröder Straße“ (Behandlung der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung 
und Beschluss über die Aufhebung), 101.17.256, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Zeidler 
 
 
 
 
 

2. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel 
Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“ 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.257 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“ 
zwischen der Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen Hofgeismar e. V. und der Stadt Kassel wird 
zugestimmt.“ 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“, 101.17.257, 
wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Müller 
 
 
 
 
 

3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 
21-23“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.258 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-
23“, einschließlich der Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 und 2, wird zugestimmt.“ 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“ 
wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“ (Behandlung der Anregungen und 
Beschlussfassung als Satzung), 101.17.258, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Kieselbach 
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4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/17 „Kasselfeld“ 
(Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.259 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für den Bereich zwischen Zentgrafenstraße, Dalwigkstraße, Kasselfeld und 
Hohnemannstraße soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 Baugesetzbuch 
(BauGB) als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB aufgestellt werden. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist es, den vorhandenen Gärtnereibetrieb und die geplante 
bauliche Entwicklung planungsrechtlich zu sichern, sie städtebaulich verträglich zu gestalten 
und die Einfügung in die Umgebung zu gewährleisten.“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. IV/17 „Kasselfeld“ (Aufstellungsbeschluss), 101.17.259, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Domes 
 
 
 
 

5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/12 C „Sondergebiet-
Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße“ 
(Änderung des Geltungsbereiches, Behandlung der bisherigen Anregungen und 
Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.260 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem geänderten Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs der Stadt Kassel Nr. V/12 C 
‚Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße’ wird zugestimmt. 
 
Dem Bebauungsplanentwurf der Stadt Kassel Nr. V/12 C ‚Sondergebiet-Läden Wolfhager 
Straße / Angersbachstraße’ einschließlich der Behandlung der Anregungen gemäß der 
Beteiligung nach § 4 (2) Baugesetzbuch wird zugestimmt. 
 
Das Verfahren wird gemäß § 13a Baugesetzbuch für Bebauungspläne der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren durchgeführt.“ 



 
 

 

Niederschrift zur 7. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr vom 7. Dezember 
2011 Seite 5 

 
 
 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. V/12 C „Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße“ 
(Änderung des Geltungsbereiches, Behandlung der bisherigen Anregungen und 
Offenlegungsbeschluss), 101.17.260, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Drubel 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Entwicklung Grundstück Stadtbad Mitte 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.244 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 

 
1. Warum wurde bisher die Machbarkeitsstudie zur Zukunft des Areals „Stadtbad Mitte“ 

in Gremien der Stadtverordnetenversammlung nicht offiziell vorgestellt? 
 
2. Seit wann liegt die Machbarkeitsstudie vor und wie sehen die Ergebnisse aus? 
 
3. Welche konkreten Planungen hat der Magistrat für die städtebauliche Entwicklung 

nach einem Abriss des Stadtbades Mitte und dem Verkauf des Grundstückes? 
 
Stadtkämmerer Dr. Barthel bietet für interessierte Stadtverordnete an, Einsicht in die 
Machbarkeitsstudie zu gewähren. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Dr. Barthel erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für 
erledigt. 
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7. Sachstand Umbauplanungen Altmarktkreuzung 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.245 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie sieht die derzeit geplante neue Umbauvariante für die Altmarktkreuzung aus? 
2. Hat der Magistrat die aus den bisherigen verkehrstechnischen Untersuchungen 

ersichtlichen deutlichen Verschlechterungen für Fußgänger, ÖPNV und allgemeinen 
Kfz-Verkehr zum Anlass genommen, bei den neuen Planungen Verbesserungen 
herbeizuführen? 

3. Welche planerischen Änderungen sind in Bezug auf die zuletzt vorgestellte und nicht 
realisierte Umbauvariante vorgesehen? 

4. Welche mittleren Verlustzeiten ergeben sich nach den neuen Planungen für sämtliche 
Wegebeziehungen und Verkehrsarten und wie sehen diese im Vergleich zur 
bisherigen Planung aus? 

5. Welche Qualitätsstufen der Verkehrsabwicklung ergeben sich nach den neuen 
Planungen für sämtliche Wegebeziehungen und Verkehrsarten und wie sehen diese 
im Vergleich zur bisherigen Planung aus? 

6. Wann wird mit dem Umbau begonnen und wie lange wird er dauern? 
 
Stadtkämmerer Dr. Barthel berichtet in Kurzform über den Sachstand und sagt eine ausführliche 
und schriftliche Fassung der Antwort für die kommende Woche über die Fraktionsbüros zu. 
 
Nach kurzer Aussprache stellt Vorsitzender Kalb auf Anregung des Stadtverordneten Kieselbach 
(CDU) fest, dass die endgültige Behandlung des Tagesordnungspunktes in der nächsten Sitzung 
erfolgen wird. 
 
 
 
 

8. Verkehrsentwicklungsplan 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.17.273 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Ziele und welches Leitbild wurde im Vorfeld für die Erstellung des 
Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) definiert? 

2. Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Erstellung des VEPs? 
3. In welcher Form ist eine Beteiligung der Stadtverordneten, der Fachverbände, der 

Institutionen und der Kasseler EinwohnerInnen vorgesehen? 
4. In welcher Form findet eine Abstimmung mit dem ZRK, dem Landkreis und den 

Landkreiskommunen statt? 
5. Wie wird eine Ein- und Anbindung an andere verbindliche und unverbindliche Pläne 

(Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan, Flächennutzungsplan, Klimaschutzkonzept, 
VMMS etc.) gewährleistet? 

 
Nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Dr. Barthel erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für 
erledigt. 
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9. Perspektivplan Wohnen 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne 
- 101.17.277 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 
den „Perspektivplan Wohnen“ und sich daraus ergebende Maßnahmen für die Stadt 
Kassel vorzustellen. 

 
Stadtverordneter Rönz begründet den gemeinsamen Antrag der Fraktionen von SPD und 
B90/Grüne. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne betr. 
Perspektivplan Wohnen, 101.17.277, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Knauf 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 17.50 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Dominique Kalb Elisabeth Spangenberg 
Vorsitzender Schriftführerin 
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-VI-/-63- 
Az. 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.256  Kassel, 17. November 2011 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/ 57 „Heiligenröder Straße“ 
(Behandlung der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung und Beschluss über die 
Aufhebung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Aufhebung des Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/ 57 „Heiligenröder Straße“ wird 
zugestimmt. 
 
Der Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 bis 12 der Anlage 2 und der Behandlung der 
Anregungen zu den Ziffern 1 bis 8 der Anlage 3 wird zugestimmt. 
 
Die Aufhebung des  Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/ 57 „Heiligenröder Straße“ wird nach 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 01.02.2007 als Satzung beschlossen“ 

 
 

Begründung: 
 
Dem Ortsbeirat Bettenhausen wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 15. November 2011 zur 
Anhörung vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission hat der Vorlage in ihrer Sitzung am 16. November 2011 
zugestimmt. 
 
Der Magistrat wird die Vorlage in seiner Sitzung am 28. November 2011 behandeln. Das Ergebnis wird 
mündlich mitgeteilt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlagen 2 und 3), die 
Begründung zur Aufhebung des Bebauungsplans (Anlage 4), die textlichen Festsetzungen (Anlage 5) 
und eine unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplans (Anlage 6) sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1
erl1192

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/57 „Heiligenröder Straße“
(Behandlung der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung und Beschluss über
die Aufhebung)

E r l ä u t e r u n g

Anlass der Planung

Das Planungsgebiet des rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. VII/57 „Heiligenröder
Straße 57“ ist überwiegend als Gewerbegebiet festgesetzt. Im Einmündungsbereich Nies-
tetalweg ist parallel der Heiligenröder Straße ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
Bau/ Gartenmarkt ausgewiesen.

Bei dem Bebauungsplan Nr. VII/ 57 „Heiligenröder Straße“ aus dem Jahr 1999 besteht zu-
künftig kein Planungsbedarf mehr. Die in der Gebietsabgrenzung enthaltenen Flächen sind
überwiegend bebaut.

Des Weiteren ist beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof ein Verwaltungsstreitverfahren
anhängig. Die Stadt Kassel hatte im Jahr 2006 eine Baugenehmigung für die Errichtung
eines Outdoor- und Fahrradfachgeschäftes mit einer Verkaufsfläche von 1.000 m² und
Umnutzung eines bestehenden Outdoor- und Fahrradfachgeschäftes in ein Geschäft für
Tierbedarf mit Hinweis auf den Bebauungsplan versagt.

Die folgende Klage des Antragstellers beim Verwaltungsgericht Kassel blieb erfolglos. Das
Berufungsverfahren beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof wird voraussichtlich zu Un-
gunsten der Stadt Kassel ausgehen, da der Verwaltungsgerichtshof den Bebauungsplan
für fehlerhaft und damit unwirksam erklären wird. Auf dringenden Rat des Justiziariats der
Stadt Kassel soll folgendes Verfahren zur Vermeidung von möglichen Entschädigungsfor-
derungen durchgeführt werden.

Der Bebauungsplan wird aufgehoben, die bauplanungsrechtliche Beurteilung erfolgt für das
Plangebiet zukünftig nach § 34 Baugesetzbuch. Auf dieser Grundlage erteilt die Stadt Kas-
sel der Klägerin die beantragte Baugenehmigung zur Errichtung eines Fahrrad- und Out-
door-Fachgeschäftes in der Heiligenröder Straße 19 sowie die Nutzungsänderung des be-
stehenden Fahrradfachgeschäftes in ein Fachgeschäft für Tierbedarf auf dem Grundstück
Heiligenröder Straße 21. nach Maßgabe des Bauantrages vom 2. November 2006. Im Ge-
genzug wird die Klage beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof von der Klägerin zurück-
gezogen.

Es ist vereinbart, dass für die Dauer des Bebauungsplan-Aufhebungsverfahren das Ver-
waltungsstreitverfahren ruht.



- 2 -

Verfahren

Mit dem Bebauungsplan werden die Planungsabsichten der Stadt dargelegt.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 29.08.2011 den Aufhebungs-
und Offenlegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. VII/ 57 „ Heiligenröder Straße“ ge-
fasst.

Nach § 4 a Abs.2 BauGB kann die Auslegung nach § 3 Abs.2 BauGB eines Bebauungs-
plans gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs.2 durchgeführt wer-
den.

Die Öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde vom
12.09.2011 bis einschließlich 14.10.2011 durchgeführt.

Während der öffentlichen Auslegung vom 12.09.2011 bis einschließlich 14.10.2011 gingen
Anregungen ein, deren Berücksichtigung nicht zur Änderung und Ergänzung der Planung
führte.

Es wird vorgeschlagen, die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anre-
gungen (Anlagen 2 und 3), die Begründung zur Aufhebung des Bebauungsplans (Anlage
4), die textlichen Festsetzungen (Anlage 5) und eine unmaßstäbliche Verkleinerung des
Bebauungsplans (Anlage 6) als Satzung zu beschließen.

gez.
Spangenberg

Kassel, 27. Oktober 2011
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Vorlage Nr. 101.17.257  Kassel, 4. November 2011 
 
 
 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 
„Ahrensbergstraße 21-23“ 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“ 
zwischen der Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen Hofgeismar e. V. und der Stadt Kassel wird 
zugestimmt.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 25.10.2011 und 
31.10.2011 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und der Durchführungsvertrag (Anlage 2) sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel
Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“

E r l ä u t e r u n g

1. Ziel und Zweck der Planung

Auf dem Grundstück Ahrensbergstraße 21 wird ein Alten- und Pflegeheim (Stiftsheim) von
der Evangelischen Altenhilfe Hofgeismar betrieben.

Dieses Stiftsheim soll in westlicher Richtung entlang der Ahrensbergstraße umfangreich
erweitert werden. Dazu ist das Grundstück Ahrensbergstraße 23 (ehemals Lottermoser)
von den Betreibern des Stiftsheims erworben worden.

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. 3 West im Maßstab 1:5000
setzt für das Grundstück Ahrensbergstraße 21 Fläche für Gemeinbedarf (Stiftsheim) und
für das Grundstück Ahrensbergstraße 23 Allgemeines Wohngebiet (WA) fest.

Das Planungsrecht muss den geäderten Planungszielen, wie sie im Vorhaben- und Er-
schließungsplan dargestellt sind, angepasst werden.

Durch die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen E.V. Hofgeismar wurde am 17. Novem-
ber 2009 der Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß §
12 Baugesetzbuch (BauGB) gestellt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 4. Oktober 2010 die Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes beschlossen.

Da es sich hier eindeutig um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt und die
Kriterien des §13a BauGB erfüllt sind (Grundfläche kleiner als 20.000 m²) soll der vorha-
benbezogene Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Die Planungskosten trägt der Investor. Die Verfahrensführung liegt bei der Stadt Kassel.

Ziel der Planung ist die planungsrechtliche Sicherung für eine Neubebauung der Fläche
unter Beachtung der Aspekte:

 Städtebauliche Wirkung des neuen Baukörpers in der gebauten Umgebung,
 gestalterische Einfügung des neuen Baukörpers in die topografisch stark vorbe-

stimmte Umgebung,
 Sicherung von zukünftigen Entwicklungsoptionen,
 Sicherung einer städtebaulich verträglichen Erschließung und
 Sicherung ausreichender Flächen für den ruhenden Verkehr.
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2. Verfahren

Da es sich gemäß § 13a BauGB um einen Bebauungsplan der Innentwicklung handelt,
wurde die Ämter- und Trägerbeteiligung gemäß § 13a (Absatz 2) BauGB parallel zur 1. und
2. Offenlage durchgeführt.
Den Bürgern wurde ebenfalls während der beiden Offenlagen Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben.
Der Ortsbeirat Brasselsberg hat den Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenem Bebau-
ungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“ in seiner Sitzung am
08.09.2011 zur Kenntnis genommen

3. Durchführungsvertrag

Gem. § 12 (1) BauGB muss mit dem Investor ein Durchführungsvertrag abgeschlossen
werden. In dem Durchführungsvertrag wird die Herstellung der Erschließung im öffentli-
chen Raum in Absprache mit den städtischen Fachämtern insbesondere der Ausbau der
Stellplätze entlang der Ahrensbergstraße und die Wiederherstellung der Fahrbahn der Ah-
rensbergstraße geregelt.
Darüber hinaus wird der Zeitrahmen, bis zu dem das Projekt errichtet werden soll, festge-
legt und das Projekt beschrieben. Der Durchführungsvertrag ist als Anlage 2 beigefügt.

gez.
Spangenberg

Kassel, 23. Juli 2010 / 21. Oktober 2010 / 18. Juli 2011
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Vorlage Nr. 101.17.258  Kassel, 14. November 2011 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“, 
einschließlich der Behandlung der Anregungen zu den Ziffern 1 und 2, wird zugestimmt.“ 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“ wird 
nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 

Begründung: 
 
Dem Ortsbeirat Brasselsberg wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 08.09.2011 zur Anhörung 
vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 25.10.2011 und 
14.11.2011 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2), die Begründung 
(Anlage 3), die Festsetzungen durch Text (Anlage 4) sowie eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 
Bebauungsplanentwurfs (Anlage 5) sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21-23“
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)

E r l ä u t e r u n g

1. Ausgangssituation

Auf dem Grundstück Ahrensbergstraße 21 wird ein Alten- und Pflegeheim (Stiftsheim) von der
Evangelischen Altenhilfe Hofgeismar betrieben.

Dieses Stiftsheim soll in westlicher Richtung entlang der Ahrensbergstraße umfangreich erweitert
werden. Dazu ist das Grundstück Ahrensbergstraße 23 (ehemals Lottermoser) von den Betrei-
bern des Stiftsheims erworben worden.

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. 3 West im Maßstab 1:5000 setzt für
das Grundstück Ahrensbergstraße 21 Fläche für Gemeinbedarf (Stiftsheim) und für das Grund-
stück Ahrensbergstraße 23 Allgemeines Wohngebiet (WA) fest.

Das Planungsrecht muss den geäderten Planungszielen, wie sie im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan dargestellt sind, angepasst werden.

Durch die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen E.V. Hofgeismar wurde am 17. November
2009 der Antrag auf Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 Bau-
gesetzbuch (BauGB) gestellt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 4. Oktober 2010 die Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes beschlossen.

Da es sich hier eindeutig um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt und die Krite-
rien des §13a BauGB erfüllt sind (Grundfläche kleiner als 20.000 m²) soll der Vorhabenbezogene
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Die Planungskosten trägt der Investor. Die Verfahrensführung liegt bei der Stadt Kassel.

2. Ziel und Zweck der Planung

Ziel und Zweck der Planung ist die planungsrechtliche Sicherung für eine Neubebauung der Flä-
che unter Beachtung der Aspekte:

 Städtebauliche Wirkung des neuen Baukörpers in der gebauten Umgebung,
 gestalterische Einfügung des neuen Baukörpers in die topografisch stark vorbestimmte

Umgebung,
 Sicherung von zukünftigen Entwicklungsoptionen,
 Sicherung einer städtebaulich verträglichen Erschließung und
 Sicherung ausreichender Flächen für den ruhenden Verkehr.
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3. Verfahren und 1. Offenlage

Da es sich gemäß § 13a BauGB um einen Bebauungsplan der Innentwicklung handelt, wurde die
Ämter- und Trägerbeteiligung gemäß § 13a (Absatz 2) BauGB parallel zur Offenlage durchge-
führt.
Den Bürgern wurde ebenfalls während der Offenlage Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 7. Februar 2011 wurde der Bebauungs-
plan in der Zeit vom 7. März bis zum 8. April 2011 öffentlich ausgelegt. Die Offenlage wurde in
der HNA Nr. 48 vom 26./27. Februar 2011 ortsüblich bekanntgegeben.

Während der 1.Offenlage wurden Anregungen vorgetragen, die zur Änderung der Festsetzungen
in Plan und Begründung führten und damit eine 2. Offenlage bedingten.

Von Privatpersonen sind keine Anregungen eingegangen.

4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Verwaltung zur 1. Offenlage

Von Trägern öffentlicher Belange und Ämtern der Verwaltung wurden während der 1. öffentli-
chen Auslegung Anregungen vorgetragen, die zu Änderungen im Plan oder Klarstellungen in der
Begründung führten.

Im Einzelnen sind dies:

4.1. Begründung

- Aufnahme eines weiteren Hinweises zu Denkmalschutz den Bunker betreffend (Kap. 5.1)
- Aufnahme eines Hinweises zum Funkmess- und Ortungssystem (Bundesnetzagentur) (Kap.

3.3)
- Aufnahme eines Hinweises zur Abstimmung Baumpflanzung mit Ver- und Entsorgungsun-

ternehmen (Kap. 5.4.2 und 6.9)
- Aufnahme eines Hinweises zum Nichtvorhandensein von Altablagerungen, Altstandorten,

Grundwasserschadensfällen (Kap. 3.4.1)
- Aufnahme eines Hinweises zum Anschluss an das öffentliche Ver- und Entsorgungsnetz

(Kap. 5.3)
- Darstellung der Maßnahmen zur Verbesserung der Standortbedingungen für die Kastanien

in der Ahrensbergstraße (Kap. 5.4.2)
- Änderung bzw. Ergänzung des Begründungstexts zum Thema Lärmschutz (Kap. 4.4) sowie

Einfügen eines Kapitels (Kap. 6.8 neu) zur Begründung der neu aufgenommenen Festset-
zungen zum passiven Schallschutz

- Änderung bzw. Korrektur des Begründungstexts zur Festsetzung 'Ausschluss fossiler Brenn-
stoffe', wo eine sachliche Klarstellung geboten ist (Kap. 6.8)

- Ergänzung der Hinweise zu den Belangen der Feuerwehr (Kap. 3.3 und 5.2)
- Aufnahme eines Hinweises zur (Nicht-)Bedeutung der Flächen für Kinder und Jugendliche

(Kap. 3.4.2)
- Aufnahme eines Hinweises zur Berücksichtigung des Sicherheitsbedürfnisses älterer Men-

schen die Bepflanzung betreffend (Kap. 5.4.2)
- Aufnahme eines Hinweises zur Entwässerung in den Mischwasserkanal in der Ahrensberg-

straße (Kap. 5.3)

4.2 Planbild

Dachbegrünung für alle Neubauten

4.3 Festsetzungen durch Text

Die Festsetzungen durch Text müssen aufgrund der Anregungen wie folgt konkretisiert werden:
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- Aufnahme von Festsetzungen zum passiven Schallschutz am Gebäude
- Ergänzung der Festsetzung zur Zulässigkeit von Stellplätzen in Bezug auf Carports

Diese Festsetzungen betreffen nicht die Grundzüge der Planung und betreffen nur die Baumaß-
nahme selbst.

4.4 Hinweise

- Korrektur Höhekote das Heilquellenschutzgebiet betreffend.

5. 2. Offenlage

Auf Grund der unter Punkt 4 aufgeführten Änderungen musste der Bebauungsplan Entwurf er-
neut öffentlich ausgelegt werden.

Die 2. öffentliche Auslegung fand nach Ankündigung in der HNA Nr. 132 vom 08.06.2011 auf
zwei Wochen verkürzt in der Zeit vom 16. Juni bis 1.Juli 2011 statt.
Stellungnahmen konnten nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen abgegeben werden.

In dieser Zeit wurde von einem Träger öffentlicher Belange noch Anregungen zum Schallschutz
vorgetragen, die redaktioneller Natur sind und in die Festsetzungen durch Text Nr. 5.3 und in die
Begründung unter Punkt 6.8 wie folgt eingearbeitet werden sollen (s. a. Ziffer 1 Behandlung de
Anregungen Anlage 2):

5.1 Festsetzung durch Text Nr. 5.3

5.3 Für die Gesamtaußenbauteile ist unter Berücksichtigung der DIN 4109 'Schallschutz im Hochbau
- Tabelle 8' ein resultierendes Schalldämm-Maß R'w, res. nachzuweisen, das den Forderungen
der DIN 4109 entspricht und die Einhaltung der Schallschutzstufe II nach VDI-Richtlinie 4100,
Ausgabe 2007-08 'Schallschutz von Wohnungen, Kriterien für die Planung und Beurteilung'
gewährleistet.'

5.2 Begründung 6.8

'… Als Vorgabe für die Qualität der Außenbauteile wird auf die Forderungen der DIN 4109 ver-
wiesen. Damit kann eine Einordnung in Schallschutzstufe II nach der VDI-Richtlinie, Ausgabe
2007-08 'Schallschutz von Wohnungen, Kriterien für die Planung und Beurteilung' erreicht und
ein mindestens durchschnittlicher Standard gewährleistet werden. …'

6. Durchführungsvertrag

Gem. § 12 (1) BauGB wird mit dem Investor ein Durchführungsvertrag abgeschlossen. In dem
Durchführungsvertrag wird die Herstellung der Erschließung im öffentlichen Raum in Absprache
mit den städtischen Fachämtern insbesondere der Ausbau der Stellplätze entlang der Ahrens-
bergstraße und die Wiederherstellung der Fahrbahn der Ahrensbergstraße geregelt.
Darüber hinaus wird der Zeitrahmen, bis zu dem das Projekt errichtet werden soll, festgelegt und
das Projekt beschrieben.

 
gez.
Spangenberg

 

Kassel, 23. Juli 2010 / 21. Oktober 2010 / 10. August 2011
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/2 „Ahrensbergstraße 21 – 23“
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)

Im Beteiligungsverfahren zu den beiden Offenlagen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
wurden Anregungen vorgetragen, die nach der ersten Offenlage weitestgehend berücksichtigt
wurden (s. Erläuterung). Die noch nicht behandelten Anregungen sind unter den Ziffern 1 und 2
aufgeführt.

Ziffer 1 Umwelt- und Gartenamt

mit Schreiben vom 01.07.2011

Ziffer 1.1 Lärmschutz

Textliche Festsetzung 5.3

Hier wird die DIN 4100 erwähnt. Es kann sich aber hierbei nur um die VDI 4100 'Schallschutz von
Wohnungen, Kriterien für die Planung und Beurteilung, Richtlinie 2007-08' handeln. Diese liegt -6721-
nicht vor, nur ein Entwurf aus dem Jahr 1989. Aus dem einer Internetrecherche ergibt sich, dass die
erwähnte Schallsschutzstufe II für den Luftschallschutz gegen von außen eindringenden Geräusche
identisch ist mit der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau. Einen erhöhten Schutz vor von außen ein-
dringendem Lärm bietet die Schallschutzstufe III (5dB erhöht).

Eine Erhöhung des Schallschutzes der VDI Schallschutzstufe II, gegenüber der DIN 4109 ergibt sich
für den Luft- und Trittschallschutz innerhalb des Gebäudes, was sehr zu begrüßen ist, wobei aber die
Standardwerte der DIN 4109 von der Rechtsprechung nicht mehr als Stand der Technik angesehen
werden.

- Soll ein erhöhter Schutz vor 'Außenlärm' erreicht werden, ist statt Schallschutzstufe II die Stufe III der
VDI 4100, Ausgabe 2007-08 'Schallschutz von Wohnungen, Kriterien für die Planung und Beurteilung'
zu nennen.

- Soll ein erhöhter Schallschutz innerhalb des Gebäudes (Geräusche aus angrenzenden Zimmern,
haustechnische Anlagen usw.) erreicht werden, ist die Festlegung der Schallschutzstufe II nach VDI
4100 zu begrüßen. Hier muss aber dann der Text von 5.3 dahingehend geändert werden, dass nicht
nur die Gesamtaußenbauteile, sondern das gesamte Gebäude danach auszulegen ist. Zudem ist die
genaue Bezeichnung und Ausgabe der VDI 4100 aufzunehmen.

Nicht klar ist, ob die Festsetzungen auch für die Sanierung bzw. einen Neubau der Bestandsgebäude
anzuwenden sind. Ist dies nicht so, soll als weiterer Punkt Folgendes aufgenommen werden:

- Die Punkte 5.1 bis 5.4 sind ebenfalls bei der Sanierung oder Abriss und Neubau der bestehenden
Gebäude innerhalb des Plangebietes zu beachten.

Stellungnahme:

Im Rahmen einer redaktionellen Änderung wird die textliche Festsetzung 5.3 im Sinne der Stellung-
nahme wie folgt korrigiert:

'5.3 Für die Gesamtaußenbauteile ist unter Berücksichtigung der DIN 4109 'Schallschutz im Hochbau -
Tabelle 8' ein resultierendes Schalldämm-Maß R'w, res. nachzuweisen, das den Forderungen der
DIN 4109 entspricht und die Einhaltung der Schallschutzstufe II nach VDI-Richtlinie 4100, Aus-
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gabe 2007-08 'Schallschutz von Wohnungen, Kriterien für die Planung und Beurteilung' ge-
währleistet.'

Die Begründung wird in Kap. 6.8 entsprechend ergänzt:

'… Als Vorgabe für die Qualität der Außenbauteile wird auf die Forderungen der DIN 4109 verwie-
sen. Damit kann eine Einordnung in Schallschutzstufe II nach der VDI-Richtlinie, Ausgabe 2007-
08 'Schallschutz von Wohnungen, Kriterien für die Planung und Beurteilung' erreicht und ein
mindestens durchschnittlicher Standard gewährleistet werden. …'

Damit wird ein ausreichender Lärmschutz sichergestellt. Für eine verpflichtende Festlegung eines er-
höhten Schallschutzes entsprechend Schallschutzstufe III bezogen auf die Außenbauteile besteht aus
Sicht der Stadt keine planerische Notwendigkeit.

Gleiches gilt auch für den Luft- und Trittschallschutz innerhalb des Gebäudes. Er ist städtebaulich nicht
relevant und daher nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.

Die vorgenannten Maßnahmen sind insbesondere bei dem aktuell geplanten Neubau zu berücksichti-
gen, sollten aber auch Maßstab im Falle anderer Baumaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches
sein.

Bei der Sanierung der bestehenden Gebäude sind jedoch Abstriche hinzunehmen, da es insbesondere
durch Eingriffe bzw. Vorgaben in die Grundrissgestaltung (Festsetzung 5.1) zu einem unkalkulierbaren
Mehraufwand kommen könnte, der gegenwärtig nicht gerechtfertigt scheint und zu einer unverhältnis-
mäßigen Härte führen könnte.

Eine verpflichtende Regelung durch Festsetzung soll daher nur für Neubauten gelten. Zu diesem
Zweck wird hinter Satz 1 der Festsetzung Nr. 5 klarstellend folgender Halbsatz eingefügt:

'5. Maßnahmen zum passiven Schallschutz an Gebäuden

Als Ergebnis orientierender schalltechnischer Berechnungen ist im Plangebiet mit einer Überschreitung
der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 durch den öffentlichen Straßenverkehr zu
rechnen.

Der Anregung wird entsprochen.

Ziffer 1.2 Luftreinhaltung

Textliche Festsetzung 6.1 in Verbindung mit Begründung Ziffer 6.9

Der Ausschluss von Kohle, Koks Torf und Grillkohle ist fachlich nicht haltbar. Wie in unseren vorheri-
gen Stellungnahmen schon dargestellt, handelt es sich um Brennstoffe, die in Kassel nicht oder nicht
mehr verwendet werden. Auch ist Schwefeldioxid wegen der niedrigen Werte schon seit Jahren als
Luftschadstoff nicht mehr von Bedeutung.

Anders ist die Situation bei Stickstoffdioxid und Feinstaub (PM 10) zu beurteilen.

Hier treten hohe Werte und Grenzwertüberschreitungen auf. Bei den Emissionen der Gebäudeheizung
kommt den Holzheizungen eine besondere Bedeutung zu. Es ist also notwendig, hier besonders ein-
zugreifen. Dies wird in der 1. Fortschreibung des Luftreinhalteplanes (Entwurf 2011) für den Ballungs-
raum Kassel gefordert.

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen schlagen wir deshalb als Festsetzung vor:

'Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist für Neubauvorhaben und Ersatzinvestitionen die Ver-
wendung von festen Brennstoffen nach § 3 (1) Nr. 1 bis 8 und 13 der 'Verordnung über kleine und mitt-
lere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) nicht zulässig. Brennstoffe nach § 3 (1) Nr. 3a (1. BImSchV) dür-
fen zum gelegentlichen Grillen verwendet werden.'
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Stellungnahme:

Es ist geplant, die Erweiterung an die von der Kapazität her ausreichende Heizzentrale und das vor-
handene Blockheizkraftwerk des Stiftsheims anzuschließen.

Wegen der besonderen Kasseler Situation sollten dennoch fossile Brennstoffe insbesondere im Hin-
blick auf die Feinstaub-Belastung, aber auch im Hinblick auf die - allerdings ohnehin allgemein zurück-
gehende - Schwefeldioxid-Belastung ausgeschlossen werden.

Die vorgeschlagene Formulierung würde die möglichen Brennstoffe in ungewollter Weise reduzieren,
da unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit auch nachwachsende Rohstoffe zulässig sein sollen,
wenn diese in Bezug auf das Abgasverhalten (Feinstaub und Kohlenmonoxid) gleichwertig zu beurtei-
len sind.

Vor diesem Hintergrund wird am Ausschluss fossiler Festbrennstoffe festgehalten, da diese unabhän-
gig von den Grenzwerten der 1.BImSchV durch ihre verbrennungsbedingte Feinstaubproduktion und
den Schwefelgehalt zu unverträglichen zusätzlichen Belastungen im Kasseler Stadtgebiet führen wür-
den.

Die Beschränkung der Brennstoffe bezieht sich nur auf Heizanlagen. Es ist nicht Absicht der Stadt
Kassel, das gelegentliche Grillen zu reglementieren.

Im Rahmen einer redaktionellen Änderung wird daher die textliche Festsetzung 6.1 im Sinne der Stel-
lungnahme klarstellend wie folgt ergänzt:

'6.1 Die Verwendung fester fossiler Brennstoffe gemäß 1. BImSchV § 3 (1) Nr. 1 bis 3a (Kohle, Koks,
Torf) zum Betrieb von Heizanlagen ist nicht zulässig.'

Für alle anderen Brennstoffe und Feuerungsanlagen gelten uneingeschränkt die mit der BImSchV
(Stand März 2010) festgelegen Grenzwerte der Stufe I bzw. Stufe II. Auf weitergehende Festsetzungen
kann daher verzichtet werden.

Der festgesetzte Brennstoff-Ausschluss stellt für den Vorhabenträger weder in den technischen Anfor-
derungen noch im Hinblick auf die Brennstoffauswahl eine unverhältnismäßige Belastung dar. Bei der
Brennstoffwahl stehen die klassischen fossilen Energieträger Erdöl und Gas ebenso zur Verfügung,
wie nachwachsende Rohstoffe oder die Nutzung von regenerativen Energien wie Solarenergie, Biogas
und Erdwärme und die Kraft-Wärme-Kopplung.

Der Anregung wird teilweise entsprochen

Ziffer 1.3 Landschaftsplanung

Es wird nochmals dringend davon abgeraten, für Neuanpflanzungen auf den vorgesehenen Flächen
Bäume 1. Ordnung festzusetzen.

Für eine Entwicklung und einen dauerhaften Erhalt reicht die Dimensionierung der Pflanzflächen nicht
aus.

Stellungnahme:

Auf die Differenzierung 'Bäume I. Ordnung / II. Ordnung' soll verzichtet werden.

Im Rahmen einer redaktionellen Änderung werden die textlichen Festsetzungen 7.2 und 9.3
entsprechend geändert.

Die vorgenannten textlichen Festsetzungen zu Bepflanzungen enthalten somit weiterhin angemessene
Spielräume für die Gestaltung der Außenanlagen.

Details sind im Zusammenhang mit der Ausführungsplanung für die Freianlagen zu bestimmen.

Der Anregung wird entsprochen.
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Ziffer 2 Gesundheitsamt Region Kassel

Mit Schreiben vom 20.06.2011

Aufgrund der vorhandenen hohen Lärmbelastung durch den Straßenverkehr wurden im geänderten
Bebauungsplan Maßnahmen zum Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch den Ver-
kehrslärm festgesetzt.

Da Pegelminderungsmaßnahmen am Emissionsort nicht möglich sind und städtebauliche Gründe
zwingend für eine Nutzung am vorgesehenen Standort vorliegen, können nur Maßnahmen zum passi-
ven Schallschutz umgesetzt werden.

In Ergänzung zu unserer Stellungnahme vom 01.04.2011, ist nach Aufnahme von Festsetzungen zum
passiven Schallschutz aus Sicht des Gesundheitsamtes der vorgesehene Standort zur Erweiterung
des Alten- und Pflegeheimes nur bedingt geeignet.

Stellungnahme:

Den Anregungen der Stellungnahme vom 01.04.2011 wurde durch Aufnahme von Maßnahmen zum
passiven Schallschutz in die Entwurfsfassung zur erneuten Beteiligung (Festsetzung Nr. 5 neu) teilwei-
se gefolgt.

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweite-
rung des Stiftsheims am bisherigen Standort mit der Absicht, entstehende Synergien für einen länger-
fristig zukunftsfähigen Betrieb der vorhandenen Einrichtung nutzen zu können. Alternative und eventu-
ell unter dem Aspekt der Lärmbelastung geeignetere Standorte kommen daher nicht in Frage.

Deswegen müssen die Voraussetzungen für diesen Standort möglichst optimiert werden. Hierzu ist die
Lärmbelastung durch Verkehrslärm in einer Weise bei der Planung zu berücksichtigen, dass bezogen
auf das Vorhaben gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet werden und eine hohe Wohnqualität ge-
schaffen wird.

Im Rahmen des hier vorliegenden Bebauungsplanverfahrens kann weder die verkehrliche Bedeutung
der Druseltalstraße in Frage gestellt werden noch kann die hieraus resultierende allgemein belastende
Lärmsituation der Druseltalstraße grundsätzlich gelöst werden.

Da auch aktiver Schallschutz durch Errichtung einer Schallschutzwand/-wall aus städtebaulichen und
landschaftsplanerischen Gründen ausscheidet, sind in der Konsequenz die Möglichkeiten eines passi-
ven Schallschutzes zu nutzen, um gesunde Wohnverhältnisse sicherzustellen. In die Abwägung ist die
wirtschaftliche Realisierbarkeit einzubeziehen.

Im Hinblick auf erforderlichen passiven Schallschutz wurden daher textliche Festsetzungen aufge-
nommen und die Begründung in den Kap. 4.4 bzw. 6.8 entsprechend ergänzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

gez.
Spangenberg

Kassel, 10. August 2011
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Vorlage Nr. 101.17.259  Kassel, 14. November 2011 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/17 „Kasselfeld“ 
(Aufstellungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für den Bereich zwischen Zentgrafenstraße, Dalwigkstraße, Kasselfeld und Hohnemannstraße 
soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB aufgestellt werden. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist es, den vorhandenen Gärtnereibetrieb und die geplante bauliche 
Entwicklung planungsrechtlich zu sichern, sie städtebaulich verträglich zu gestalten und die 
Einfügung in die Umgebung zu gewährleisten.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 25.10.2011 und 
14.11.2011 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), der Antrag des Vorhabenträgers (Anlage 2), der Vorhaben- und 
Erschließungsplan (Anlage 3) und ein Übersichtsplan (Anlage 4) sind beigefügt. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/17 „Kasselfeld“
(Aufstellungsbeschluss)

E r l ä u t e r u n g

1. Gegenwärtige Situation

Der Planbereich liegt im Stadtteil Kirchditmold und ist geprägt durch die straßenbegleiten-
de, geschlossene Wohnbebauung in der Dalwigkstraße, freistehende Wohnhäuser in
Zentgrafenstraße, Hohnemannstraße und Kasselfeld sowie durch den Gärtnereibetrieb Uf-
felmann mit Wohnhaus, Verkaufsräumen und Produktionsflächen.

Darüber hinaus befindet sich an der Ecke Hohnemannstraße/Zentgrafenstraße ein Geträn-
kemarkt.

Ca. 40 % des Planungsgebietes werden von Gärtnereiflächen eingenommen, 50 % davon
zur Produktion von Schnittblumen.

Das Gebiet liegt im Geltungsbereich des seit 1989 rechtsverbindlichen einfachen Bebau-
ungsplanes Nr. 4 NW, Teil C, im Maßstab 1 : 5000, der als Art der baulichen Nutzung rei-
nes Wohngebiet (WR) festsetzt. Der Bebauungsplan negiert damit den Gärtnereibetrieb,
der seit 1934 hier ansässig ist.

Der Flächennutzungsplan des Zweckverbandes Raum Kassel stellt das Plangebiet als
Wohnbaufläche (W) dar.

2. Anlass der Planung

Auf dem Gelände des heutigen Betriebsstandortes der Gärtnerei Uffelmann befinden sich
gegenwärtig vier Gewächshäuser, das Wohnhaus und diverse Nebengebäude. An das
Wohnhaus ist ein kleiner Verkaufsbereich angegliedert, der verkehrsungünstig nur über die
Anliegerstraße Kasselfeld für Kunden und Lieferanten zu erreichen ist.

Zur Sicherung des Betriebes und seines Standortes sowie zur Verbesserung der Erschlie-
ßung und der Lage des Verkaufsraumes ist die Errichtung eines modernen Gewächshau-
ses auf der unbebauten Fläche an der Hohnemannstraße geplant. Hier soll ein ca. 340 m²
großer Bereich für „warme Produktion“ und ein ca. 220 m² großer Bereich für „kalte Pro-
duktion“ entstehen, an den sich rund 230 m² Verkaufsfläche sowie eine Außenverkaufsflä-
che als Vorzone anschließen.

Da diese Maßnahme mit dem gültigen Planungsrecht nicht vereinbar ist, soll ein vorhaben-
bezogener Bebauungsplan aufgestellt werden.

3. Ziel und Zweck der Planung

Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist es, den vorhandenen Gärtnereibetrieb
und die geplante bauliche Entwicklung planungsrechtlich zu sichern, diese Entwicklung
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städtebaulich verträglich zu gestalten und die Einfügung in die Umgebung sicherzustellen.
Hierdurch sollen zum einen die Modernisierung und behutsame Erweiterung des beste-
henden Betriebs auf einen zeitgemäßen technischen Standard ermöglicht und zum ande-
ren die sonstigen im Gebiet vorhandenen Nutzungen planungsrechtlich gesichert werden.

Für den gesamten Geltungsbereich soll sich die künftig zulässige und festzusetzende Nut-
zungsart aus der bestehenden baulichen Umgebung ableiten, um den vorhandnen Charak-
ter des Gebiets zu wahren.

Aufgrund seiner Vorprägung bietet sich für das Plangebiet eine Festsetzung als allgemei-
nes Wohngebiet entsprechend § 4 BauNVO an. Das Maß der baulichen Nutzung (Grund-
flächenzahl, Geschossigkeit, Gebäudehöhen) soll sich an der vorhandenen und angren-
zenden baulichen Struktur orientieren.

Um Aussagen zum Immissionsschutz treffen zu können, werden im Rahmen eines anzu-
fertigenden Gutachtens die schallschutzrechtlichen Anforderungen und Maßnahmen unter-
sucht und dargestellt. Hierbei soll sowohl die Gärtnerei mit ihren Betriebsabläufen betrach-
tet, als auch der vorhandene Getränkemarkt einbezogen werden. Die wesentlichen Schall-
quellen bei den Nutzungen sind voraussichtlich die Anlieferung und Ablieferung sowie der
Kundenverkehr.

4. Verfahren

Der Vorhabenträger hat mit Schreiben vom 25. August 2011 die Einleitung des Verfahrens
zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 Abs. 2 BauGB
beantragt. Unter Anwendung des § 13 a BauGB soll er als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung aufgestellt werden. Die Voraussetzung zur Anwendung dieses Instrumentes ist
gegeben, da der Geltungsbereich eine Größe von ca. 18.400 m² umfasst, so dass die ma-
ximal überbaubare Grundfläche den Schwellenwert von 20.000 m² gem. § 13 a BauGB
nicht erreichen wird. Die Durchführung einer Vorprüfung i. S. des § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr.
2 BauGB ist nicht erforderlich. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine pla-
nungsrechtliche Änderung im beplanten Innenbereich des bebauten Siedlungsgebiets der
Stadt, die deutlich weniger als 20.000 m² Grundfläche festsetzten wird.

Des Weiteren wird der Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründen, die ei-
ner Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen oder die die
Erhaltungsziele und den Schutzzweck von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung
und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes be-
einträchtigen (§ 13 a Abs. 2 i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB).

Damit werden die Anforderungen, die an die Zulässigkeit der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes gemäß des Verfahrens nach § 13 a BauGB gestellt werden, erfüllt.

Der Vorhabenträger beauftragt ein Planungsbüro mit der Erarbeitung des Bebauungspla-
nes. Da der Geltungsbereich aufgrund der Sicherung der städtebaulichen Ordnung, über
die Gärtnereifläche hinaus, den gesamten Baublock einbezieht, wird ein Teil der Planungs-
kosten von der Stadt Kassel übernommen. Die Aufteilung der Kosten soll nach Flächenan-
teilen (41 % Gärtnerei, 59 % Stadt Kassel) erfolgen.

gez.
Spangenberg

Kassel, 12. September 2011
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Vorlage Nr. 101.17.260  Kassel, 14. November 2011 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/12 C „Sondergebiet-Läden 
Wolfhager Straße / Angersbachstraße“ 
(Änderung des Geltungsbereiches, Behandlung der bisherigen Anregungen und 
Offenlegungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem geänderten Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs der Stadt Kassel Nr. V/12 C 
‚Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße’ wird zugestimmt. 
 
Dem Bebauungsplanentwurf der Stadt Kassel Nr. V/12 C ‚Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße 
/ Angersbachstraße’ einschließlich der Behandlung der Anregungen gemäß der Beteiligung nach 
§ 4 (2) Baugesetzbuch wird zugestimmt. 
 
Das Verfahren wird gemäß § 13a Baugesetzbuch für Bebauungspläne der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren durchgeführt.“ 

 
 

Begründung: 
 
Dem Ortsbeirat Rothenditmold wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 8. September 2011 zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 25. Oktober 2011 
und 14. November 2011 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2), die Begründung 
(Anlage 3), die Festsetzungen durch Text und die Planlegende (Anlage 4) sowie eine Verkleinerung der 
Planzeichnung (Anlage 5) sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/12 C „Sondergebiet-Läden
Wolfhager Straße / Angersbachstraße“
(Änderung des Geltungsbereiches, Behandlung der bisherigen Anregungen und
Offenlegungsbeschluss)

E r l ä u t e r u n g

Auf dem Grundstück Wolfhager Straße 197-199 befindet sich ein Lebensmittel-
Vollversorgungsmarkt von Edeka mit einer Verkaufsfläche von 1.500 qm. Um den steigen-
den Flächenbedarf breiterer Warensortimente und geändertem Einkaufsverhalten Rech-
nung zu tragen, beabsichtigt Edeka den bisher integrierten Getränkemarkt auf das östlich
angrenzende rückwärtige Grundstück in ein neu zu errichtendes Gebäude mit einer Ver-
kaufsfläche von 700 qm zu verlagern. Die Verkaufsfläche des vorhandenen Marktes bleibt
bei 1.500 qm. Die Gesamtverkaufsfläche Edeka soll dadurch auf ca. 2.200 qm steigen.

Der westlich benachbarte Lidl Discountmarkt Wolfhager Straße 201 beabsichtigt ebenfalls
die Waren- und Betriebsabläufe zu optimieren und damit die Verkaufsfläche von 800 qm
auf 1000 qm zu erweitern.

Südlich des Lidl Marktes befindet sich an der Angersbachstraße ein ca. 3.500 qm großes
freies Grundstück. Zu Beginn des Aufstellungsverfahrens war dort ein Drogeriemarkt mit
ca. 800 qm Verkaufsfläche geplant. Im Rahmen der Beteiligung der Ämter und Träger öf-
fentlicher Belange wurden Bedenken hinsichtlich der Verkaufsflächengröße und negativer
Auswirkungen auf andere Stadtteile vorgebracht. Diese Bedenken und die Ergebnisse ei-
nes Einzelhandelsgutachtens haben zu der Erkenntnis geführt, dass nur ein deutlich klei-
nerer Drogeriemarkt verträglich realisiert werden kann. Nach Abwägung des Vorhabenträ-
gers hat dieser nun gänzlich auf den Drogeriemarkt verzichtet. Die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes und die Größe des Geltungsbereiches sind entsprechend geändert wor-
den.

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/ 12 A setzt für das Grund-
stück des beabsichtigten Edeka-Getränkemarktes und des bestehenden Lidl-Marktes
Mischgebiet fest. Für den bestehenden Edeka Markt wurde wegen seiner Großflächigkeit
Anfang 2004 der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. V/12 B „Sondergebiet Läden,
Wolfhager Straße 197-199“ aufgestellt.

Um die beschriebenen Vorhaben in ein gemeinsames planungsrechtliches Verfahren ein-
zubinden, ist anfangs in Abstimmung mit dem Zweckverband Raum Kassel (ZRK) der Weg
eines alle genannten Grundstücke umfassenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
für ein Sondergebiet-Läden vorgeschlagenen worden.

Dieser Vorschlag wurde mit dem Vorhaben und Erschließungsplan aufgegriffen. Durch
Edeka wurde der Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ge-
mäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) auf Grundlage des Vorhaben und Erschließungsplanes
gestellt und der Aufstellungsbeschluss von der Stadtverordnetenversammlung am
07.02.2011 gefasst.



- 2 -

Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt und die Kriterien des
§13a BauGB erfüllt sind, wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan im beschleunigten
Verfahren aufgestellt. Die Planungskosten trägt der Antragsteller.

Im bisherigen Bebauungsplanverfahren wurde die Beteiligung der städtischen Ämter sowie
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4(2) BauGB durchgeführt.
Das Ergebnis liegt mit den Abwägungsvorschlägen der eingegangenen Anregungen vor
und wird in diesen Beschluss eingestellt (s. Anlage 2).

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll nun gemäß § 3 (2) BauGB öf-
fentlich ausgelegt werden.

gez.
Spangenberg

Kassel, 29. August 2011/12. September 2011
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.244  Kassel, 31. Oktober 2011 
 
 
 
Entwicklung Grundstück Stadtbad Mitte 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 

 
1. Warum wurde bisher die Machbarkeitsstudie zur Zukunft des Areals „Stadtbad Mitte“ 

in Gremien der Stadtverordnetenversammlung nicht offiziell vorgestellt? 
 
2. Seit wann liegt die Machbarkeitsstudie vor und wie sehen die Ergebnisse aus? 
 
3. Welche konkreten Planungen hat der Magistrat für die städtebauliche Entwicklung 

nach einem Abriss des Stadtbades Mitte und dem Verkauf des Grundstückes? 
 
 
Wir bitten um schriftliche Beantwortung der Fragen und Vorlage der Machbarkeitsstudie. 
 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.245  Kassel, 31. Oktober 2011 
 
 
 
Sachstand Umbauplanungen Altmarktkreuzung 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie sieht die derzeit geplante neue Umbauvariante für die Altmarktkreuzung aus? 
 

2. Hat der Magistrat die aus den bisherigen verkehrstechnischen Untersuchungen 
ersichtlichen deutlichen Verschlechterungen für Fußgänger, ÖPNV und allgemeinen 
Kfz-Verkehr zum Anlass genommen, bei den neuen Planungen Verbesserungen 
herbeizuführen? 

 
3. Welche planerischen Änderungen sind in Bezug auf die zuletzt vorgestellte und nicht 

realisierte Umbauvariante vorgesehen? 
 

4. Welche mittleren Verlustzeiten ergeben sich nach den neuen Planungen für sämtliche 
Wegebeziehungen und Verkehrsarten und wie sehen diese im Vergleich zur 
bisherigen Planung aus? 

 
5. Welche Qualitätsstufen der Verkehrsabwicklung ergeben sich nach den neuen 

Planungen für sämtliche Wegebeziehungen und Verkehrsarten und wie sehen diese 
im Vergleich zur bisherigen Planung aus? 

 
6. Wann wird mit dem Umbau begonnen und wie lange wird er dauern? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.273  Kassel, 21. November 2011 
 
 
 
Verkehrsentwicklungsplan 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Ziele und welches Leitbild wurde im Vorfeld für die Erstellung des 
Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) definiert? 

2. Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Erstellung des VEPs? 
3. In welcher Form ist eine Beteiligung der Stadtverordneten, der Fachverbände, der 

Institutionen und der Kasseler EinwohnerInnen vorgesehen? 
4. In welcher Form findet eine Abstimmung mit dem ZRK, dem Landkreis und den 

Landkreiskommunen statt? 
5. Wie wird eine Ein- und Anbindung an andere verbindliche und unverbindliche Pläne 

(Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan, Flächennutzungsplan, Klimaschutzkonzept, 
VMMS etc.) gewährleistet? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Gernot Rönz 
 
 
 
gez. Anja Lipschik 
Stellv. Fraktionsvorsitzende 

mailto:info@gruene-kassel.de


 



 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.277  Kassel, 24. November 2011 
 
 
 
Perspektivplan Wohnen 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 
den „Perspektivplan Wohnen“ und sich daraus ergebende Maßnahmen für die Stadt 
Kassel vorzustellen. 

 
 

Begründung: 
 
Mit dem „Perspektivplan Wohnen“ hat die Stadt Kassel eine Studie in Auftrag gegeben, in der die 
Entwicklungsmöglichkeiten für Wohnen in der Kasseler Innenstadt aufgezeigt werden. Die 
Ergebnisse dieser Studie müssen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In einem nächsten Schritt 
müssen aus der Vielzahl der Ideen und Anregungen die vom Magistrat abgeleiteten kurz- wie 
langfristigen Maßnahmen für die Stadtentwicklung präsentiert und diskutiert werden. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Joachim Schleißing 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
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